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Laissez faire oder lieber  
etwas strenger?

Darüber, was Lehrverfassun-
gen als  Hochschulleitbilder, 
-strategien beziehungs-
weise -entwicklungsplä-
ne sein sollten und welche 

Inhalte in ihnen zu verhandeln sind, 
ist hochschulpolitisch unter anderem 
vom Wissenschaftsrat, vom Stifterver-
band, von der Hochschulrektorenkon-
ferenz und vom Akkreditierungsrat viel 
diskutiert und geschrieben worden (1). 
Lehrverfassungen gelten demnach als 
„grundsätzliche Klärungen“ des Selbst-
verständnisses einer Hochschule als 
akademische Lehreinrichtung. Zu die-
sen grundsätzlichen Klärungen kann es 
gehören, sich auf fächerübergreifende 
didaktische Leitlinien sowie grundsätz-
liche Qualifizierungsziele zu verständi-
gen, die dann „für die Hochschule und 
ihre Lehrenden normativ bindend sind 
und als leitende Maxime für alle wich-
tigen mit der Lehre in Verbindung ste-
henden Aktivitäten und Belange einer 
Hochschule dienen“ (2). 

Darüber, wie Lehrverfassungen ver-
fasst sind und welche unterschiedli-
chen Arten es eigentlich gibt, existieren 
bisher keine systematisch erhobenen 
Daten beziehungsweise öffentlich zu-
gänglichen wissenschaftlich generier-
ten Erkenntnisse. Ein Recherche- und 
Analyseprojekt der Autoren dieses Bei-
trags hatte zum Ziel, diesem Mangel 
abzuhelfen. 
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Rahmenbedingungen und 
Anreizstrukturen 

Zunächst einmal fällt auf: Noch sind 
in Deutschland nicht allzu viele Lehr-
verfassungen auf den Weg gebracht 
worden. Die Hochschulen verfügen 
mehrheitlich über Gesamtleitbilder be-
ziehungsweise -strategien sowie über 
Hochschulentwicklungspläne. Dort, 
wo Hochschulen ihre landesspezifi-
schen Grundausstattungen erhalten 
wollten, sind nach dem Willen von Lan-
desgesetzgebern entsprechende Ent-
wicklungspläne erstellt worden, die 
zumeist auch Voraussetzung, Bestand-
teil und/oder Ergebnis von Zielverein-
barungen zwischen den Hochschulen 
und ihren Bundesländern waren. Dort, 
wo Hochschulen in den Genuss von zu-
sätzlichen Drittmitteln kommen woll-
ten, haben sie sich Lehrverfassungen 
gegeben, wenn es für das Einwerben der 
Fördermittel sinnvoll schien, so zum 
Beispiel bei einigen wenigen Hochschu-
len in der Exzellenzinitiative und im 
Qualitätspakt Lehre. 

Einige eigens ausgelobte Prämien tru-
gen zusätzlich dazu bei, Hochschulen 
zur Formulierung von Lehrverfassungen 
anzuregen, etwa die des „Wettbewerbs 
exzellente Lehre“ des Stifterverban-
des und der Kultusministerkonferenz 
der Länder im Jahr 2009 oder der „Ge-
nius Loci-Preis für Lehrexzellenz“ des 

Hochschulen sollten Lehrverfassungen haben – dieser Empfehlung des 
Wissenschaftsrats aus dem Jahr 2015 sind bereits einige Hochschulen gefolgt; andere 
arbeiten noch daran. Ein Überblick | Von Peter-Georg Albrecht und Anne Lequy

Fo
to

: H
S

 M
ag

de
bu

rg
-S

te
nd

al

Prof. Dr. Anne Lequy  

ist Professorin für Fach-

kommunikation Französisch 

und Rektorin der Hochschule 

Magdeburg-Stendal. | anne.

lequy@hs-magdeburg.de

Fo
to

: D
aw

in
 M

ec
ke

l



www.wissenschaft-und-management.de 39

Stifterverbandes in den Jahren 2017 
und 2018. Das Positionspapier „Strate-
gien für die Hochschullehre“ (3) sowie 
die Ankündigung verschiedener hoch-
schulpolitischer Akteure, die Vergabe 
von Mitteln für Hochschulen zukünftig 
– unter anderem – vom Vorhandensein 
entsprechender Leitbilder, Strategien 
beziehungsweise Pläne abhängig zu 
machen, beschleunigen derzeit den 
Prozess der Erarbeitung und Inkraftset-
zung von Lehrverfassungen. 

Eine kleine Typologie der 
Lehrverfassungen

Zu den deutschen Hochschulen, die 
mittlerweile über Lehrverfassungen 
verfügen, gehören unter anderem die 
folgenden:

•	 Duale Hochschule Baden-Württem-
berg

•	 Goethe-Universität Frankfurt
•	 Hochschule für angewandte Wissen-

schaften Coburg
•	 Hochschule Magdeburg-Stendal
•	 Johannes Gutenberg-Universität 

Mainz
•	 Leuphana Universität Lüneburg
•	 Otto-von-Guericke-Universität Mag-

deburg
•	 RWTH Aachen
•	 SRH Hochschule Heidelberg
•	 Technische Hochschule Köln
•	 Technische Universität Hamburg
 
Deren Lehrverfassungstexte wurden 
gesichtet und angelehnt an die Analyse-
schritte der Grunded Theory (4) mitein-
ander verglichen. 

Am Beispiel von vier sich im Analyse-
prozess als exemplarisch zeigenden 
deutschen Lehrverfassungen (die der 
Leuphana Universität Lüneburg, der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz, 
der SRH Hochschule Heidelberg und der 
RWTH Aachen) kann verdeutlicht wer-

den, welche Arten von Lehrverfassun-
gen es gibt (s.a. Schaubild, Seite 40).

Typus A: Die deskriptive Lehrverfassung

Die deskriptive Lehrverfassung des Ty-
pus A hat, wie die Kategorisierung na-
helegt, vorrangig einen beschreibenden 
Charakter. In ihr werden die vorhande-
nen Gegebenheiten und Strukturein-
heiten der Hochschule dargestellt. Ihr 
normativer Gehalt, nach dem bestimm-
te Qualitäten umrissen oder sogar ein-
gefordert werden, ist gering. 

Ein Beispiel für Typus A ist die Lehr-
verfassung der Leuphana Universität 
Lüneburg, die die vorhandenen Organi-

Empfehlungen des Wissenschaftsrats zu Lehrverfassungen

Der Wissenschaftsrat 2015 zu Lehrverfassungen:

„Um zu einer expliziten, kohärenten und im Selbstverständnis der Insti-

tution fest verankerten Formulierung ihrer jeweiligen Qualifizierungs-

ziele zu gelangen, sollten die Hochschulen […] übergeordnete Lehrver-

fassungen sowie studiengangsspezifische Lehrprofile – mit einer hohen 

Orientierungswirkung für Studieninteressierte und einer ausgeprägten 

Verbindlichkeit für die einzelnen Lehrenden – entwickeln. Diese Lehr-

verfassungen und -profile stellen zugleich Transparenz für potentielle 

Arbeitgeber und aufnehmende Bildungseinrichtungen her. Unter einer 

Lehrverfassung ist dabei eine grundsätzliche Klärung des Selbstver-

ständnisses als Lehrinstitution, der fächerübergreifenden didaktischen 

Leitlinien und gegebenenfalls grundlegender Qualifizierungsziele zu ver-

stehen, die für die Hochschule und ihren Lehrkörper normativ bindend 

ist. Sie soll als leitende Maxime für alle wichtigen mit der Lehre in Ver-

bindung stehenden Aktivitäten und Belange einer Hochschule – von der 

Studienberatung bis zur Personalrekrutierung – dienen.“

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zum Verhältnis von Hochschulbildung 

und Arbeitsmarkt. Zweiter Teil der Empfehlungen zur Qualifizierung von 

Fachkräften vor dem Hintergrund des demographischen Wandels. 2015. 

Siehe www.wissenschaftsrat.de/download/archiv/4925-15.pdf, S. 99f.
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Eine	kleine	Typologie	der	Lehrverfassungen			

Die	Deskriptive	 Die	
prozessbenennende	
und	Prozessqualität	
empfehlende	

Die	Prinzipien	
bestimmende	und	auf	
Prinzipientreue	
‘pochende’	

Die	
ergebnisbeziffernde	
und	
leistungseinfordern
de	Lehrverfassung	

Die	Lehrverfassung	
vom	Typus	A	hat	
einen,	die	
vorhandenen	
Gegebenheiten	und	
Organisationseinheiten	
beschreibenden	
deskriptiven	
Charakter.	Ihr	
normativer,	bestimmte	
Qualitäten	
umreißender	oder	gar	
einfordernder	Gehalt	
ist	gering,	sodass	zu	
fragen	ist,	ob	es	sich	
bei	dem	Text	
überhaupt	um	ein	
Leitbild,	eine	Strategie	
oder	einen	
Entwicklungsplan	
handelt,	der	bzw.	die	
ja	vorrangig	normative	
Ansprüche	gelten	
machen	soll.		

	

Die	Lehrverfassung	
vom	Typus	B	hat	einen	
leicht	normativen	
Charakter.	Allerdings	
geht	dieser	Typus	nicht	
von	bestimmten	-	
orientierenden	-	
Prinzipien	oder	-	
zukünftigen	-	
Ergebnissen	aus,	
sondern	nimmt	-	
vorhandene	ebenso	
wie	zukünftig	
notwendige	-	
hochschulspezifische	
Prozesse	in	den	Blick	
und	arbeitet	
Qualitätskriterien	für	
diese	heraus.	Ein	
zentrales	
Gütekriterium	ist	dabei	
das	des	
Kooperationsgehalts	
und	der	gegenseitigen	
Unterstützung,	die	zur	
Realisierung	
gehaltvoller	Prozesse	
zwischen	
Organisationseinheiten	
und	handelnden	
Personen	wirksam	
werden	sollen.		

	

Die	Lehrverfassung	
vom	Typus	C	hat	einen	
mittleren	normativen	
Charakter,	weil	sie	
weder	von	den	
vorhandenen	
Strukturen	und	
Prozessen,	aber	auch	
nicht	von	klar	zu	
beziffernden	Zielen,	
wohl	aber	von	
bestimmten	Prinzipien	
ausgeht.	Die	
vorhandenen	
Organisationseinheiten	
wie	auch	handelnden	
Personen	sind	
angehalten,	an	der	
Realisierung	dieser	
Ziele	Prinzipien	zu	
arbeiten.	

	

Die	Lehrverfassung	
vom	Typus	D	hat	
einen	stark	
normativen	
Charakter,	der	von	
bezifferbaren	
Ergebnissen	und	
diesbezüglich	
notwendigerweise	
zu	erbringenden	
Leistungen	ausgeht.	
Die	
Struktureinheiten	
der	Hochschule	wie	
auch	die	handelnden	
Personen	sind	
verpflichtet,	sich	
institutionell	wie	
auch	individuell	so	
zu	verhalten,	dass	
diese	Leistungen	
erbracht	werden,	um	
die	avisierten	
Ergebnisse	zu	
verwirklichen.		
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sationseinheiten und weniger die han-
delnden Personen in den Mittelpunkt 
stellt, da sie von Fakultäten, mehr aber 
noch von fachbereichsübergreifenden 
Bachelor-, Master- und Weiterbildungs-
einheiten und diesen zugeordneten zu-
sätzlichen zentralen Lehreinrichtungen 
spricht. Diese heißen bei ihr „College“ 
(für die Bachelorstudierenden), „Gra-
duate School“ (für die Masterstudie-
renden), „Professional School“ (für die 
Weiterbildung) sowie „Leuphana Col-
lege“, „Digital School“, „Methodenzent-
rum“ und „Zentraleinrichtung Moderne 
Sprachen“. 

Der Kooperationsanspruch wird von 
dieser Hochschule durch die Rede von 
verknüpfenden „Matrixstrukturen“, von 
Ergänzungs- beziehungsweise „Kom-
plementär“-Angeboten und anderen, 
eher institutionellen Aspekten, die die 
Studierenden und Lehrenden über die 
Fachbereichsgrenzen zusammenbrin-
gen sollen, deutlich gemacht. Diese 

Schools gelten als „Heimat der Studie-
renden“; das Leuphana College stellt 
Bezüge zu anderen Disziplinen, „zur au-
ßeruniversitären Zivilgesellschaft“ her.
Spezifische, auf die Hochschulinstitu-
tionen und die in ihr handelnden Indi-
viduen bezogene Leistungsansprüche 
tauchen in der Lehrverfassung dieser 
Hochschule nicht auf (5). 

Typus B: Die prozessbenennende 
und Prozessqualität empfehlende 
Lehrverfassung

Die prozessbenennende und Prozess-
qualität empfehlende Lehrverfassung 
vom Typus B ist leicht normativ for-
muliert. Sie umreißt mehr als nur vor-
handene Organisationseinheiten oder 
handelnde Personen. Allerdings geht 
sie nicht allzu sehr auf bestimmte Ziele 
beziehungsweise anvisierte Ergebnisse 
ein, sondern stellt hochschulspezifische 
Prozesse und deren Qualität in den 
Mittelpunkt. Ein Beispiel für den  
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Typus B ist die Lehrverfassung der Jo-
hannes Gutenberg-Universität Mainz. In 
ihr sind keine Gegebenheiten der Uni-
versität, sondern insgesamt elf Hand-
lungsfelder angesprochen, in denen die 
Hochschule durch bestimmte Maßnah-
men und in einer bestimmten Inten-
sität aktiv sein will. Dafür hat sie vor, 
einiges (wie beispielsweise ihr „Profil 
als Volluniversität“) zu „erhalten“; an-
deres (wie beispielsweise eine „zentrale 
Steuerung“) aber auch „aufzubauen“. All 
dies soll vorrangig kooperativ gesche-
hen: Der Universität ist wichtig, die vor-

handenen Angebote einerseits besser 
zu „verzahnen“, andererseits die dafür 
zuständigen institutionellen Einhei-
ten „aufzubauen“ sowie mehr als bisher 
zu „stärken“, zu „fördern“ und zu „un-
terstützen“ (6). In ihrer prozessualen 
Sichtweise wird in der Lehrverfassung 
der Johannes Gutenberg-Universität 
insbesondere auf Kooperation und ge-
genseitige Unterstützung Wert gelegt, 
damit es zu gehaltvollen Prozessen 
kommen kann, die ja zumeist von ver-
schiedenen Struktureinheiten und Per-
sonen verantwortet werden. Personale 
Kooperationsansprüche sind weniger 
deutlich formuliert als vielmehr organi-
satorische. Leistungsansprüche – ob an 
bestimmte Personengruppen oder be-
stimmte Organisationseinheiten – wer-
den erhoben. 

Typus C: Die prinzipienorientierte 
Lehrverfassung

Typus C ist der der Prinzipien bestim-
menden und an Prinzipientreue orien-
tierten Lehrverfassung. Dieser mittlere 
normative Typus geht weder von Struk-
turen und Prozessen aus, noch ist er 
von genau definierten Ergebnissen her 
bestimmt. Er hält die vorhandenen Or-
ganisationseinheiten und handeln-
den Personen eher dazu an, sich für 
die Realisierung bestimmter Prinzipien 
einzusetzen. 

Ein Beispiel für den Typus C ist die Lehr-
verfassung der SRH Hochschule Heidel-
berg, die stets ein bei ihr herrschendes 
spezifisches Lehrprinzip betont, ohne 
dass sie auf die individuellen und ins-
titutionellen Gegebenheiten an ihrer 
Hochschule eingehen würde. Dieses 
Lehrprinzip nennt die SRH Hochschule 
Heidelberg das „Core-Prinzip“ („Compe-
tence Oriented Research and Educati-
on“), welches in einem „Code of Conduct“ 
festgeschrieben ist. Aus der steten Be-
tonung dieses zentralen Lehrprinzips 
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in der Lehrverfassung geht allerdings 
nicht hervor, ob zum Beispiel von den 
Studierenden besondere Vor-, Studien- 
oder Abschlussleistungen erwartet 
werden. Das in der Lehrverfassung be-
schriebene hochschulspezifische Block-
lehrmodell in „Fünf-Wochen-Blöcken“ 
verspricht Unterstützung, Zufrieden-
heit und Erfolg der Studierenden; ja 
sogar, dass auf Basis der diese Blöcke 
leitenden „Kompetenzfahrpläne“ und 
der guten „Abstimmung“ von Lehr- und 
Lernmethoden und Prüfungsmethodik 
der „Lernende gar nicht umhinkommt, 
das beabsichtigte Lernziel zu erreichen“. 
Von den Lehrenden wird erwartet – und 
deshalb steht die SRH Hochschule Hei-
delberg für den Typus C –, ihre Lehrleis-
tungen an diesem Prinzip auszurichten: 
Sie haben ihre Methoden „konsequent“ 

dem definierten Ziel „anzupassen“ (7). 
Mit ihrer Lehrverfassung nimmt die 
SRH Hochschule Heidelberg allerdings 
nur die Lehrenden in die Pflicht. Wel-
chen Beitrag die Studierenden und vor 
allem die an der Hochschule vorhan-
denen Organisationseinheiten zur Er-
reichung dieses Ziels leisten, ist in der 
Lehrverfassung nicht dargelegt. 

Typus D: Die ergebnisbeziffernde und 
leistungseinfordernde Lehrverfassung

Typus D ist der der ergebnisbeziffern-
den und leistungseinfordernden Lehr-
verfassung. Sie hat „smart“ bezifferbare 
– also spezifische, messbare, aktions-
orientierte, realistische und terminierte 
– Ergebnisziele gesetzt, die von den Or-
ganisationseinheiten und den handeln-
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den Personen an der Hochschule durch 
entsprechende Leistungsanstrengun-
gen erreicht werden sollen. Sie alle 
haben sich so zu verhalten, dass die Er-
gebnisse realisiert werden können. 

Ein Beispiel hierfür ist die Lehrverfas-
sung der RWTH Aachen. Weit weniger, 
als die Gegebenheiten der Universität 
zu beschreiben, werden in der Lehrver-

fassung dieser Hochschule Ziele for-
muliert, wenn beispielsweise davon 
gesprochen wird, „eine Erfolgsquote 
bei den Studierenden von 75 Prozent 
zu erreichen“. Mit diesen Zielen sind 
institutionelle und individuelle Leis-
tungsansprüche verbunden, die von 
den Organisationseinheiten der Hoch-
schule und den handelnden Personen 
eingelöst werden sollen, was dadurch 
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ausgedrückt wird, dass zum Beispiel 
Studierende ihre „Eignung für das ge-
wählte Studium überprüfen sollen“ und 
Lehrende das primäre Ziel der Studien-
erfolgsquote durch eine „wesentliche“ 
Anhebung der Qualität der Lehre einzu-
lösen haben.

Kooperation wird zur Erbringung dieser 
Leistungen nicht nahegelegt. Es wird 
sogar in der Lehrverfassung davon ge-
sprochen, dass viele dieser Leistungen 
nur möglich sind, wenn es zu indivi-
duellen wie auch organisationsspezifi-
schen „Verhaltensänderungen“ kommt: 
Weil angestrebt wird, „in den für die 
RWTH Universität Aachen relevanten 
Wissenschaftsbereichen Synergien und 
Meinungsführerschaft in den Wettbe-
werbsfeldern Forschung und Lehre zu 
erreichen“, wird erwartet, dass die „Ver-
haltensweisen der Angehörigen“ der 
RWTH Aachen „den vor ihnen liegen-
den Aufgaben angemessen sind“, wozu 
neben „Kooperationsbereitschaft“ und 
„Veränderungsbereitschaft“ vor allem 
und primär „Leistung“ gehört (8). 

Vom Fassadenmanagement zum 
Gesellschaftsvertrag einer Hochschule!

Ob sie nun Leitbilder, Lehrstrategien 
oder Hochschulentwicklungspläne 
genannt werden – immer geht es in 
Lehrverfassungen um bestimmte Quali-
täten, die von Werten bis zu sogenann-
ten „smarten“ Zielen reichen. Diese sind 
genau zu verorten, zeitlich einzugren-
zen und zu definieren, sie haben aber 
auch für Verschiedenes an verschiede-
nen Orten und zu verschiedenen Zeiten 
zu gelten und sind entsprechend allge-
meiner formuliert. 

Ob Lehrverfassungen inhaltlich nebulös 
oder klar formuliert sind, ja mehr noch, 
ob sie binnenaktivierend oder gar nach 
außen profilbildend wirken (9) ist sehr 
kontextabhängig. Häufig, so scheint es, 

werden in den vorhandenen Lehrver-
fassungen aber normativ, sozusagen 
vorauseilend und dabei überspringend, 
erwünschte Ergebnisse beziffert und 
Prinzipien bestimmt, ohne dass Prozes-
se benannt oder sich zunächst einmal 
auch nur der vorhandenen Strukturen 
vergewissert worden wäre. 

Außerdem ist zu bedenken, dass gerade 
die personale „Realität [stets] grundle-
gend anders aus[sieht]. Wie wir aus der 
Organisationswissenschaft wissen, er-
finden und initiieren oftmals Mitarbei-
ter in dezentraler Weise Praktiken, die 
neue Perspektiven eröffnen. Daraus 
entstehen verschiedene Stoßrichtun-
gen für Veränderungen, die irgendwann 
unvorhergesehen strategisch verbun-
den werden. Erst retrospektiv werden 
Leitbilder und Visionen formuliert, um 
dem Ganzen den Eindruck einer durch-
gängigen Logik und Planmäßigkeit zu 
geben“ (10). Es ist zwar so, dass „die Qua-
lität der Lehre an den Hochschulen in 
Deutschland [...] nicht allein in der Ver-
antwortung jedes einzelnen Lehrenden, 
sondern auch in der Verantwortung der 
Institution“ liegt (11), wichtig ist aber, 
dass sich die Hochschulen mehr geben 
als nur Texte, die als „Fassadenmanage-
ment“ herzuhalten haben (12). Dies ist 
vor allem wichtig, weil es eben nicht 
nur gilt, das eigene „Profil in Abgren-
zung und Konkurrenz zu Profilen ande-
rer Universitäten und Hochschulen“ zu 
schärfen (13), sondern hochschulweite 
Diskurse über den Stellenwert der Lehre 
anzustoßen. „Fertig“ – wenn dies mög-
lich ist – wären Lehrverfassungen „erst, 
nachdem Professoren, Mitarbeiter und 
Studenten ihre Inhalte gemeinsam aus-
gehandelt haben“. Denn dann, und nur 
dann, wenn sie alle Lehrenden, Service-
mitarbeiterinnen und -mitarbeiter und 
insbesondere die Studierenden einbezo-
gen haben, könnten Lehrverfassungen 
zum zentralen „Gesellschaftsvertrag ei-
ner jeden Hochschule werden“ (14). //
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